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1 Hintergrund und Projektbestandteile 

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

In der Verbandsgemeinde Daun werden bereits seit einiger Zeit Starkregen- und 

Hochwasservorsorgekonzepte erstellt, für einen Großteil der Ortsgemeinden in der VG und für die Stadt 

Daun liegen die fertigen Konzepte bereits vor. Einzelne Konzepte werden nun noch für weitere 

Ortsgemeinden erarbeitet, so auch für die Ortsgemeinde Wallenborn.  

Ziel ist es, den Stand der Vorsorge in allen Bereichen zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Der Fokus der 

Vorsorge soll auch auf hohe Schäden verursachenden Extremereignissen liegen. Zu beachten ist, dass das 

Bewusstsein für Gefahren nach langer Zeit oder hinter Schutzmaßnahmen häufig nicht mehr ausgeprägt ist. 

Alle Maßnahmen der Hochwasservorsorge sind endlich. Größere Ereignisse sind denkbar, so dass auch die 

getroffenen Maßnahmen nicht mehr ausreichen, Wasser und Schlamm aus der Ortslage fernzuhalten. Unter 

diesem Gesichtspunkt gewinnt die Eigenvorsorge der betroffenen Bürgerinnen und Bürger besondere 

Bedeutung. Die Betroffenen sind nach Wasser-haushaltsgesetz selbst verantwortlich, in dem ihnen 

möglichen und zumutbaren Maße Vorsorge zu treffen und die Schäden zu minimieren. Bei großen 

Hochwassern und extremen Starkregenereignissen mit sehr seltenen Wiederkehrzeiten werden sich auch in 

Zukunft Schäden nicht vermeiden, aber durch gute Vorbereitung und passende Schutzmaßnahmen deutlich 

verringern lassen. 

Im Rahmen des zu erstellenden Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts sollen gemeinsam mit der 

Verwaltung, den Bürger:innen und weiteren Akteuren wie Gefahrenabwehr, Forst- und Landwirtschaft, 

Industrie- und Gewerbebetrieben und Fachbehörden alle Themen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge 

besprochen und gemeinsam Maßnahmen zur Minderung des Schadenspotenzials ς auch im privaten Bereich 

ς aufgezeigt werden.  

Sowohl die Hochwasservorsorge bei Flusshochwassern als auch bei lokalen Starkregenereignissen ist eine 

Gemeinschaftaufgabe von Betroffenen, Feuerwehr, THW, Katastrophenschutz, Ortsgemeinden, Stadt und 

Staat. Daher ist es erforderlich Vorsorgemaßnahmen vor dem nächsten Ereignis umzusetzen. Das bedeutet 

in erster Linie, sich die verschiedenen Örtlichkeiten anzuschauen, Gefahrenstellen und potenzielle 

Gefahrenstellen auszuweisen und schließlich entsprechende Maßnahmen festzulegen und umzusetzen, um 

Schäden bei künftigen Ereignissen gering zu halten. Nach diesem Prinzip basierend auf Recherchearbeiten 

und den Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger, die sich im Rahmen von ortsbezogenen Arbeitsworkshops 

beteiligt haben, Ortsbegehungen mit Vertretern der zuständigen Verwaltungen, öffentlichen Stellen, 

politischen Gremien, der örtlichen Feuerwehren und lokal Betroffenen sowie durch Expertengespräche mit 

Vertretern von Fachbehörden und Trägern der öffentlichen Infrastruktur, wurde das vorliegende Konzept 

entwickelt.  

So konnten sowohl gewässer- und siedlungsstrukturelle Problemstellen als auch Defizite der bestehenden 

Hochwasser- und Starkregenvorsorge identifiziert werden. Aus den bestehenden Mängeln, den sich 

ergebenden Handlungserfordernissen und dem vorhandenen Optimierungspotenzial konnten im Folgenden 

konkrete Aufgaben und weitergehende Maßnahmen abgeleitet, ausgearbeitet und abgestimmt werden. Um 

die Umsetzung des entstandenen Aufgabenkatalogs durch die verschiedenen Träger und Zuständigen zu 

fördern, wurden den einzelnen Maßnahmen Umsetzungszeiträume zugewiesen und gemeinsam mit den 

Auftraggebern vereinbart. 

1.2 Zielsetzung  

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen dabei, die Vorsorge gegenüber Überschwemmungen 

aufgrund von Flusshochwassern und durch Starkniederschläge zu verbessern. In den vergangenen Jahren 

wurden bereits an vielen Orten die klimabedingten Veränderungen des Wettergeschehens bemerkbar. 

Zukünftig muss man sich darauf einstellen, dass lokale Unwetterereignisse Starkregen erzeugen, die zu 
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örtlichen Überflutungen und Hochwasser führen ς auch an Stellen, die fernab von Gewässern liegen und 

bislang nicht hochwassergefährdet waren.  

Aus diesem Grund ist es notwendig, in die Betrachtung der örtlichen fluss- bzw. gewässerinduzierten 

Hochwassergefährdung auch die potenziell durch Starkregen verursachte Überflutungsgefahr 

einzubeziehen, um sinnvolle Schritte zur Verbesserung der Vorsorge ergreifen zu können. 

Es gilt dabei immer zu berücksichtigen, dass bauliche und technische Maßnahmen immer nur bis zu einem 

bestimmten Bemessungsereignis wirksam sind. Hinzu kommt, dass Maßnahmen für die zuständigen 

Maßnahmenträger finanzierbar sein müssen und die Wirksamkeit der Maßnahme die wirtschaftlichen 

Aufwendungen rechtfertigt. Zudem ist es weder möglich, einen vollkommenen Schutz gegen Hochwasser, 

Sturzfluten oder Überschwemmungen durch Starkregen zu erreichen, noch sind für alle identifizierten 

Gefahrenbereiche Maßnahmen von öffentlicher Seite umsetzbar. 

Umso mehr kommt es für den Schutz des persönlichen Hab und Guts auch auf die persönliche und private 

Überflutungsvorsorge an, um die Schäden zu minimieren und bspw. zu verhindern, dass Wasser in das 

Gebäude eintritt.  

Das vorliegende Konzept sowie der umfangreiche, vorgeschaltete Beteiligungs- und Informationsprozess 

sollen daher über die (potenziellen) Gefahrenstellen aufklären, das Bewusstsein für das lokale Risiko 

herstellen, die Notwendigkeit zur Sicherung der privaten Sachwerte darlegen und Möglichkeiten zur eigenen 

Umsetzung aufzeigen. 

Daneben sind ortsbezogene Maßnahmen definiert worden, die ermittelte Gefahrenstellen wirksam 

entschärfen und wirtschaftlich umsetzbar sind. Ziel ist es, die Schäden innerhalb der bebauten Ortslage zu 

minimieren. 

1.3 Projektablauf 

Zur örtlichen Analyse wurden Ortsbegehungen durchgeführt, an denen auch Vertreter der Ortsgemeinde 

und der Freiwilligen Feuerwehr teilnahmen. Diese Ortsbegehungen dienten der Verifizierung der vorab 

vorgenommen Kartenanalyse sowie der Vorbereitung der jeweiligen Bürgerveranstaltungen. Für die Ortslage 

fand die erste Bürgerversammlung als Arbeits-Workshops statt, der Konzeptentwurf wurde später in einem 

weiteren Bürgerforum präsentiert. 

1.4 Datengrundlagen und ergänzende Dokumente 

Zur Vorbereitung der örtlichen Analyse (Ortsbegehungen) und der Bürgerbeteiligung (Bürgerforen) sowie als 

Grundlage zur Ermittlung von Gefahrenbereichen und der Definition von Maßnahmen, wurden nachfolgend 

genannte Daten und Informationsquellen genutzt: 

ω Hochwasserinfopaket des Landesamtes für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-

Pfalz: 

o Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung 

Á Bestand Gewässer und Aue: Defizitstrecken 

Á Maßnahmen am Gewässer und in der Aue 

Abb. 1: Projektbestandteile und zeitliche Abfolge 
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Á Bestand Flächennutzung und Abflussbildung 

Á Maßnahmen in der Fläche 

o Ergänzung Starkregenmodul 

Á Gefährdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen 

ω Karten zur Erosionsgefährdung des Landesamtes für Geologie und Bergbau 

o Bodenabtrag ABAG 

o Wassererosionsgefährdungsklasse Cross-Compliance bzw. GAPKondV 

ω Fachgespräche/ Abstimmung mit weiteren Akteuren zu Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen sowie 

den Belangen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge 

ω Kanalnetzplan der VG-Werke 

ω Prüfberichte und Bauwerksbuch der Brücke Weidenbacher Straße 

Zur Ergänzung und Konkretisierung der örtlichen Analyse sowie zur Maßnahmenentwicklung wurden weitere 

Dokumente (wie nachfolgend aufgelistet) eingesehen. Zusätzlich wurden durch die Verbands- und die 

Ortsgemeinde sowie Bürgerinnen und Bürger eine Vielzahl an Fotos und Videos von 

Überschwemmungsereignissen zur Verfügung gestellt, die gesichtet, ausgewertet und teilweise auch im 

Bericht verwendet wurden. 

Seit Anfang 2024 liegen die neuen Sturzflutgefahrenkarten des Landes Rheinland-Pfalz vor (siehe Kapitel 

2.2.2). Diese wurden zur Finalisierung dieses Konzepts mit den bereits erstellten Maßnahmen und 

untersuchten Bereichen abgeglichen. 

1.5 Ortsbegehungen 

Die Ortsbegehung fand mit Vertretern der Ortsgemeinde am 21. Juni 2021 statt. 

Die Begehung diente zur Erstellung der Defizitanalyse, der Aufnahme und örtlichen Besichtigung bereits 

bekannter Problemstellen, Einsatzstellen der Feuerwehr, neuralgischer Punkte aus Analyse der vorliegenden 

Hochwasser- und Starkregengefahrenkarten, den Haupt- und Nebengewässern in der bebauten Ortslage 

sowie im unmittelbaren Einzugsgebiet oberhalb der Siedlungsbereiche, bestehender 

Entwässerungseinrichtungen und Einlassbauwerke, Anlagen kritischer Infrastrukturen und weiterer 

(potenziell) hochwasser- und starkregengefährdeter Stellen. Ergänzt wurde die Ortsbegehung durch 

bürointerne Nachbegehungen (siehe Kapitel 1.7) im laufenden Projekt, die sich nach Rückmeldung aus den 

Bürgerveranstaltungen und durch Erkenntnisse aus den Fachgesprächen ergaben oder notwendig wurden. 

1.6 Bürgerveranstaltungen 

1.6.1 Bürgerforum zum Projekteinstieg 

Die erste Bürgerveranstaltung diente der Information über das Projekt, der Information und Sensibilisierung 

über die Thematik Flusshochwasser und Starkregen sowie die ortsspezifisch zu erwartenden Gefahren und 

Problemstellen gemäß Karten- und Ortsanalyse. Das Bürgerforum für Wallenborn fand am 11. April 2022 in 

der Mehrzweckhalle in Wallenborn statt. 

Deutlich gemacht wurde in Vortrag und Präsentation insgesamt die Notwendigkeit zur Erfüllung persönlicher 

und privater Vorsorge- und Vorbereitungsmaßnahmen im eigenen Wohnumfeld, auf dem Grundstück und 

im bzw. am Gebäude. Dazu wurden verschiedene Strategien und Schutzmaßnahmen beispielhaft vorgestellt, 

mit denen man die potenziellen Eintrittswege des Wassers ins Gebäude verschließen und Schäden 

vermeiden kann.  

Referiert und informiert wurde über: 

ω örtliche Gefahrenlage Starkregen gemäß Sturzflutgefährdungskarte, 
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ω baulichen Objektschutz und mobile Schutzsysteme, 

ω den Umgang mit Lagerungen und Aufbauten am Gewässer, 

ω die hochwassersensible Nutzung des Grundstücks am Gewässer 

ω Elementarschadenversicherungen für Wohngebäude- und Hausratversicherung sowie das 

Beratungsangebot der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 

ω Rückstausicherungen zur Vermeidung von Kanalrückstau (Klappen und Hebeanlagen) 

ω typische Einfallswege des Wassers in Gebäude; Hilfestellungen zur Ermittlung des eigenen 

Schadensrisikos und der Gefährdungssituation im Wohnumfeld 

ω Warnung vor Starkregen und Hochwasser, Informationsvorsorge 

ω Richtiges Verhalten vor, während und nach Überschwemmungen 

Im Anschluss wurden ergänzende Hinweise und Lösungsvorschläge der Bevölkerung aufgenommen, Fragen 

beantwortet oder zur weiteren Klärung mitgenommen und weitergehende Tipps zur Eigenvorsorge gegeben. 

1.6.2 Vorstellung der Maßnahmen 

Die im Entwurf vorliegenden Maßnahmen und Ergebnisse der Defizitanalyse wurden in einer zweiten 

öffentlichen Veranstaltung am 29. Januar 2024 in der Mehrzweckhalle präsentiert. Hierzu wurden 

Maßnahmensteckbriefe erstellt, die nach der Veranstaltung auch online auf der Projektplattform unter 

vgdaun.hochwasserschutz-konzept.de nachzulesen waren. Hier bestand noch bis Mai 2024 die Möglichkeit, 

Anmerkungen und Hinweise zu geben, die noch in die Konzepterstellung aufgenommen werden konnten. In 

der Veranstaltung wurden den Bürgerinnen und Bürgern auch bereits die neuen Sturzflutgefahrenkarten 

präsentiert. 

1.7 Fachgespräche und ergänzende Ortstermine  

Zur Besprechung der Defizitanalyse, zur Klärung offener Fragen sowie zur Verifizierung der aufgenommenen 

Problemstellungen bzw. zur Konkretisierung der Maßnahmenentwürfe fanden diverse Ortstermine und 

Besprechungen mit Vertretern bzw. Verantwortlichen der zuständigen Stellen statt. Zudem gab es 

ergänzende Ortstermine und Abstimmungen zur Validierung der Sturzflutgefahrenkarte und zur Abstimmung 

mit laufenden Projekten: 

22.11.2023 Abstimmung der Defizitanalyse und Maßnahmenentwicklung und offenen Fragen mit der 

Verbandsgemeindeverwaltung und der Ortsgemeinde 

29.01.2024 Fachgespräch mit dem Landesbetrieb Mobilität, Gerolstein, zu den offenen Fragen und 

Situationen an relevanten Bundes, Kreis- und Landesstraßen in den Ortsgemeinden 

Wallenborn, Strotzbüsch und Meisburg 

06.03.2024 hǊǘǎǘŜǊƳƛƴ Ƴƛǘ !ƴƭƛŜƎŜǊƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ αLƴ ŘŜǊ Iƻƭƭά ȊǳǊ !ǳŦƴŀƘƳŜ ŘŜǎ ±ŜǊƭŀǳŦǎ ŘŜǊ 

Bachverrohrung im Bereich der Gebäude Nr. 2 und 3 

Interne zusätzliche Ortsbegehungen zur Ergänzung der Defizitanalyse und Maßnahmenentwicklung  

¶ am 19.06.2023 

¶ am 06.03.2024 
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2 Örtliche Gefährdungssituation  

2.1 Gefährdungsanalyse Hochwasser 

Die Abb. 2 zeigt die für die bebaute Ortslage relevanten Gewässer und deren Einzugsgebiete. Innerhalb des 

LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǇŀƪŜǘǎ αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǾƻǊǎƻǊƎŜ ŘǳǊŎƘ CƭǳǎǎƎŜōƛŜǘǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎŀƳǘǎ ŦǸǊ ¦ƳǿŜƭǘ ǎƛƴŘ 

diejenigen Gewässerstrecken ermittelt, die nach Auswertung der Gewässerstrukturdaten im Hinblick auf die 

Hochwasservorsorge einen ungünstigen Zustand aufweisen (siehe Karte Bestand und Maßnahmen in der Aue 

in den Anlagen). Dem gegenübergestellt sind Maßnahmenvorschläge, um die Gewässerstrukturen derart zu 

verbessern, dass sie auch einen wirksamen Beitrag zur Hochwasservorsorge außerhalb der Ortslagen für die 

Siedlungsbereiche leisten können. Vorrangig soll dabei das Entwicklungspotenzial an Gewässer- und 

Auenstrecken mit Retentionspotenzial genutzt werden.  

Für Wallenborn ist im Infopaket nur der Wallmerbach beschrieben, allerdings beginnend ab dem 

Brückenbauwerk Weidenbacher Straße, kurz vor dem Zusammenfluss von Kirbach und Wallenborn 

(Wallmerbach). Als Maßnahmen wird der Erhalt der Grünlandnutzung in der Aue ausgegeben sowie die 

Sohlanhebung im Abschnitt entlang der Kläranlage unterhalb der bebauten Ortslage. 

  

Abb. 2: Einzugsgebiete der Gewässer im Bereich der Ortslage 
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In Wallenborn sind Gewässer 3. Ordnung:  

Tab. 1: Gewässer 3. Ordnung im Bereich der Ortslage  

Gewässername Gewässerkennziffer 

Gewässer 3. Ordnung  

Grindelborn 2678421200 

Mineralgraben 2678421540 

Wallenborn (Wallmerbach) 2678421600 

Wallmerbach (Kirbach) 2678420000 

 

2.2 Gefährdungsanalyse Starkregen 

2.2.1 Sturzflutgefährdungskarte von 2016 

Grundlage für die örtliche Analyse zur Gefährdung der bebauten Ortslage von Hochwasser und Sturzfluten 

durch Starkregen sind die Karten und der Bericht aus dem Informationspaket Hochwasservorsorge des 

Landes Rheinland-Pfalz für die Verbandsgemeinde Daun. In der erstellten Gefahrenkarte werden Sturzflut-

Entstehungsgebiete sowie -Wirkungsbereiche dargestellt, die sich aufgrund der bestehenden Topographie, 

der zur Oberflächenabflussbildung beitragenden Fläche und ihrer Hangneigung ergeben. Berücksichtigt 

wurden abflusswirksame Tiefenlinien mit einem Mindesteinzugsgebiet von 20 ha, die aus einem bereinigten 

Geländemodell (Bodenauflösung 5 m) errechnet wurden. Der Bericht des Informationspakets stellt die 

Sturzflutgefährdung dar. Die entsprechende Bewertung zur jeweiligen Ortslage ist in Tab. 2 aufgeführt.  

Die Gefahrenkarte wurde anhand der gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse verifiziert, plausibilisiert 

und ggf. ergänzt. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass sie das Gefahrenbild, wie es sich bei den 

vergangenen Starkregen und Hochwasserabflüssen darstellte, recht genau wiedergibt, insbesondere was die 

Entstehungsbereiche angeht. Im innerörtlichen, bebauten Bereich kann die Karte nur grob die möglichen 

Fließwege darstellen. Hier sind die Erfahrungen und die Kenntnisse von Bevölkerung und Einsatzkräften 

besonders wichtig, um das Gefährdungsbild einzuschätzen und notwendige Maßnahmen abzuleiten. Auch 

nach zukünftigen Ereignissen sollte die Karte anhand der gewonnenen Erkenntnisse aktualisiert werden. 

Die in den Karten dargestellten, für die einzelnen Ortslagen kritischen Abflussbereiche sowie die durch die 

Bürgerinnen und Bürger genannten, tatsächlichen Fließwege bei vergangenen Ereignissen wurden bei der 

örtlichen Analyse genauer betrachtet. Die starkregen- und hochwasserrelevanten Defizit- und 

Potenzialbereiche sind in Kapitel 3 beschrieben. 

Tab. 2: Prüftabelle starkregeninduzierte Sturzflutgefährdung 
(Quelle: Hochwasserinfopaket) 
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Wallenborn unterliegt einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung durch Sturzfluten nach 

Starkregenereignissen, bedingt durch das Einzugsgebiet nördlich der Bundesstraße und die innerhalb der 

Bebauung verlaufenden Gewässer, die zum Teil verrohrt sind. Positiv zu bewerten ist der bereits an den 

Durchlässen der Bundesstraße entstehende Rückstau, der den Abfluss drosselt. Dennoch war die Ortslage 

2021 und 2024 in den Abschnitten am Kirbach (Schulstraße und Brunnenweg) sowie am Brubbel überflutet. 

Bestätigt werden kann die flächige Ausbreitung des Kirbaches, die sich bei den jüngsten Ereignissen 

wiederkehrend zeigte. Der Wallmerbach ist innerorts teilweise verrohrt. Bei Versagen der Bachverrohrung 

bzw. bei Überlastung am Einlassbauwerk kommt es auch hier zu einem unkontrollierten Überlaufen und 

Abfluss durch die Bebauung. Die immensen Ausbreitung und Rückstauwirkung innerhalb der Bebauung wird 

vor allem in den neuen Gefahrenkarten deutlich (siehe nachfolgendes Kapitel und Karten in den Anlagen). 

  

Abb. 3: Sturzflutgefahrenkarte des LfU 
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2.2.2 Neue Sturzflutgefahrenkarten für Rheinland-Pfalz 

Anfang 2024 wurden durch das Land Rheinland-Pfalz neue Sturzflutgefahrenkarten zur Verfügung gestellt. 

Diese sind auch für Bürgerinnen und Bürger online einsehbar. Die nachfolgende Beschreibung und 

Darstellung wurde der Webseite https://wasserportal.rlp-

umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten entnommen und wird hier zitiert. Der Kartenviewer 

ist ebenfalls über den Link erreichbar. 

α5ƛŜ {ǘǳǊȊŦƭǳǘƎŜŦŀƘǊŜƴƪŀǊǘŜƴ ǎǘŜƭƭŜƴ ŘƛŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎ ȊǳǊ {ǘǳǊȊŦƭǳǘƎŜŦŅƘǊŘǳƴƎ ŀǳŦ ŜƛƴŜ ƴŜǳŜ 

methodische Grundlage und basieren auf dem aktuellen Stand der Technik. Sie bringen außerdem 

wesentliche inhaltliche Weiterentwicklungen mit sich. Insbesondere wird die Sturzflutgefahr nun auch 

innerorts dargestellt. Hier erläutern wir Ihnen, welche Informationen Sie in den neuen Karten finden. Die 

wichtigsten Unterschiede zu den früheren Hinweiskarten haben wir Ihnen zusammengestellt. 

Die Sturzflutgefahrenkarten zeigen die Wassertiefen, die Fließgeschwindigkeiten und die Fließrichtungen von 

oberflächlich abfließendem Wasser infolge von Starkregenereignissen. Dafür werden Szenarien mit 

unterschiedlicher Niederschlagshöhe und -dauer betrachtet. Da Niederschlagsintensitäten nie gleichverteilt 

sind, wenden wir einen Index an, der nach einer einheitlichen Methodik zur Charakterisierung von Starkregen 

entwickelt wurde ς unter besonderer Berücksichtigung regionaler Unterschiede. Daher wird in ganz 

Rheinland-Pfalz ein einheitlicher StarkRegenIndex (SRI) angesetzt, der die unterschiedlichen regionalen 

Niederschlagsintensitäten berücksichtigt. Der SRI beschreibt auf einer Skala von 1 bis 12 die zunehmende 

Überflutungsgefahr in Abhängigkeit von der Stärke eines Starkregenereignisses. 

Folgende Szenarien werden in Rheinland-Pfalz betrachtet: 

ω ein außergewöhnliches Starkregenereignis mit einer Regendauer von einer Stunde (SRI 7). 

In Rheinland-Pfalz entspricht dies je nach Region einer Regenmenge von ca. 40 - 47 mm (bzw. l/m2) in 

einer Stunde.  

ω ein extremes Starkregenereignis mit einer Regendauer von einer Stunde (SRI 10). 

In Rheinland-Pfalz entspricht dies je nach Region einer Regenmenge von ca. 80 - 94 mm in einer Stunde. 

ω ein extremes Starkregenereignis mit einer Regendauer von vier Stunden (SRI 10). 

In Rheinland-Pfalz entspricht dies je nach Region einer Regenmenge von ca. 112 - 136 mm in vier 

{ǘǳƴŘŜƴΦά 

Ausschnitte dieser neuen Karten liegen ebenfalls in den Anlagen bei.  

Abb. 4: Starkregenindex 

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten
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2.3 Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen 

2.3.1 Flutkatastrophe am 14./ 15. Juli 2021 in der Eifel 

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 betraf auch die Westeifel und die Kyll, wo in den betrachteten Ortslagen das 

in den Hochwassergefahrenkarten dargestellte Überflutungsgebiet eines HQextrem zum Teil deutlich 

übertroffen wurde. Das Landesamt für Umwelt hat das Hochwasserereignis nachträglich analysiert und die 

Entwicklungen ausgewertet. Nachfolgend wird die Situation in der Westeifel, wie sie im Bericht dargestellt 

wird, kurz zusammengefasst.  

αbŀŎƘ ŜƛƴŜƳ ǸōŜǊŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘ ƴŀǎǎŜƴ Wǳƴƛ нлнм ǳƴŘ ǿƛŜŘŜǊƘƻƭǘŜƴ wŜƎŜƴŦŅƭƭŜƴ !ƴŦŀƴƎ Wǳƭƛ ǎǘǊǀƳǘŜƴ ŀō 

dem 12.07. warme und sehr feuchte Luftmassen aus dem Mittelmeerraum in einer Drehbewegung um das 

.ƻŘŜƴǘƛŜŦ α.ŜǊƴŘά ƴŀŎƘ {ǸŘǿŜǎǘŘŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘΦ bŀŎƘ ŀƴƘŀƭǘŜƴdem Regen am 13.07. mit Tagessummen von 

10 bis 30 mm fiel in der Eifel am 14.07. extremer Stark- und Dauerregen mit Tagessummen bis deutlich über 

100 mm, kleinflächig sogar über 150 mm. Teilweise wurde der Regen zum Ende des Ereignisses intensiver. 

ώΧϐ LƴŦolge des extremen Stark- und Dauerregens am 14.07. kam es in der Nacht auf den 15.07. in der 

gesamten Eifel zu Hochwasser mit katastrophalem Ausmaß und Wasserständen, die die bisher gemessenen 

Höchststände deutlich ς teilweise um mehrere Meter ς überschritten. Im Ahrgebiet wurden drei 

Pegelstationen durch das Hochwasser vollkommen zerstört, weitere acht rheinland-pfälzische 

Pegelstationen wiesen Schäden auf. Aufgrund der zer- bzw. gestörten Strom- und Mobilfunknetze war die 

Datenfernübertragung für über die Hälfte der insgesamt 42 Eifel-Pegel während der Hochwasserwelle 

ǳƴǘŜǊōǊƻŎƘŜƴΦ α ό[Ŧ¦ нлннΣ {Φ фύ  

Im oberen Kyll-Einzugsgebiet lag die Tagessumme des Niederschlags im Zeitraum 14. Juli 7.00 Uhr bis 15. Juli 

7.00 Uhr bei 113 mm (Mittlere Monatssumme Juli: 77 mm), im Einzugsgebiet der Zuflüsse der unteren Kyll 

bei 78 mm (71 mm). An der Messstation Lissendorf im Kyll-Einzugsgebiet wurden am 14. Juli in einer 

Zeitspanne von 14 Stunden 118 mm Niederschlag gemessen (vgl. LfU 2022, S.16). Die 

Niederschlagsverteilung an dieser Station zeigt Abb. 5. 

 

Abb. 5: Stündliche Niederschlagssummen (14.7. 7-23 Uhr) an der DWD-Messstation Lissendorf 
(Quelle: LfU 2022, S. 17) 
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α!ǳŎƘ ƛƴ ŘŜǊ ²ŜǎǘŜƛŦŜƭ ŦƛŜƭ ŀƳ мпΦлтΦ ŜȄǘǊŜƳ ƛƴǘŜƴǎƛǾŜǊ 5ŀǳŜǊǊŜƎŜƴΣ ŘŜǊ ƎŜƎŜƴ 9ƴŘŜ ƛƴ {ǘŀǊƪǊŜƎŜƴ ǸōŜǊƎƛƴƎ 

(endbetontes Niederschlagsereignis). Für die Oberläufe von Kyll, Prüm und Our wurden ähnlich hohe 

Regenmengen wie im Ahr-Einzugsgebiet beobachtet. An nahezu allen Eifelflüssen kam es zu extremen 

Hochwasserereignissen. Lediglich die Moselzuflüsse der östlichen Eifel blieben von größerem Hochwasser 

verschont. An den Pegeln von Kyll, Nims, Prüm, Salm und Our sowie an deren Nebengewässern wurden 

Höchststände erreicht, die deutlich über einem 100-ƧŅƘǊƭƛŎƘŜƴ IƻŎƘǿŀǎǎŜǊ ƭŀƎŜƴΦά ό[Ŧ¦ нлннΣ {Φ нпΣ ǎƛŜƘŜ 

hierzu siehe Tab. 3). 

α5ƛŜ {ǘŀǳǎŜŜƴ ŀƴ ŘŜǊ ƻōŜǊŜƴ Yȅƭƭ όYǊƻƴŜƴōǳǊƎŜǊ {ŜŜύ ǳƴŘ ŀƴ ŘŜǊ tǊǸƳ ό.ƛǘōǳǊƎŜǊ {ǘŀǳǎŜŜύ ōŜŜƛƴŦƭǳǎǎǘŜƴ Řŀǎ 

Hochwasserereignis vor allem im Anstieg der Hochwasserwelle. Am Kronenburger See führten die extremen 

Zuflüsse am Abend des 14.07. zu großen Abgaben über die Betriebsschütze und die Hochwasserentlastung, 

was zu Schäden in den Unterliegerorten führte. Auch am Bitburger Stausee wurden die Wassermassen über 

ŘƛŜ IƻŎƘǿŀǎǎŜǊŜƴǘƭŀǎǘǳƴƎ ŀōƎŜŦǸƘǊǘΦά ό[Ŧ¦ нлннΣ {Φ нпύΦ 

α!ǳŎƘ ŦǸǊ ŘƛŜ tŜƎŜƭ ƛƴ ŘŜǊ ²ŜǎǘŜƛŦŜƭ ƭŀƎŜƴ ŘƛŜ ²ŀǎǎŜǊǎǘŀƴŘ-Vorhersagen am frühen Morgen des 14.07. 

niedriger als die tatsächlich eingetretenen Höchststände, an den Pegeln Prümzurlay/Prüm und Kordel/Kyll 

ȊǿŜƛ ōƛǎ ŘǊŜƛ aŜǘŜǊ ώΧϐ ¦ǊǎŀŎƘŜ ǿŀǊŜƴ ŀǳŎƘ ƘƛŜǊ ŘƛŜ Ȋu diesem Zeitpunkt zu niedrig vorhergesagten 

Niederschläge. Ab dem Abend des 14.07. ab etwa 15 Stunden vor den gemessenen Höchstständen waren 

die Vorhersagen relativ verlässlich, lagen in einzelnen Vorhersagen aber immer noch bis zu einem Meter 

über den taǘǎŅŎƘƭƛŎƘ ŜƛƴƎŜǘǊŜǘŜƴŜƴ IǀŎƘǎǘǎǘŅƴŘŜƴΦά ό[Ŧ¦ нлннΣ {Φплύ 

2.3.2 Überschwemmungsereignisse in Wallenborn 

In Wallenborn wurden bei den Starkregenereignissen 2018, 2021 und zuletzt im Mai 2024 vergleichbare 

Erfahrungen gemacht, die sich mit den Darstellungen der Sturzflutgefahrenkarten vergleichen lassen. 

Bestätigt werden kann die positive Rückstausituation durch den Damm der Bundesstraße nördlich der 

bebauten Ortslage, aber dennoch auch die Überschwemmungsbetroffenheit entlang des Wallmerbaches, 

durch Überlastung der Bachverrohrung in der Hauptstraße, und die Überflutungen am Kirbach, die in der 

Schulstraße, am Brunnenweg und letztlich den gesamten Bereich um den Brubbel und die Mündung des 

Mineralgrabens betreffen (siehe Abb. 6). 

  

Tab. 3: Höchststände der Hochwasser an der Kyll am 14./15.07.2021 (Auszug) 
(Quelle: LfU 2022, S. 29) 
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Abb. 6: Überschwemmungen am Kirbach und durch den Wallmerbach 2021 
(Fotos: Alexander Klassen) 
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2.4 Gefährdungsanalyse Bodenerosion und Abflussbildung 

Im Zusammenhang mit Starkregen führt Bodenerosion zu teils massivem Bodenabtrag, der in die bebauten 

Ortslagen eingetragen wird und das Schadensbild deutlich erhöhen kann. Wind und Wasser bewirken eine 

Erosion, das heißt eine Lockerung und einen Abtrag des Bodenmaterials, besonders bei entsprechend 

anfälligen Kulturarten, die erst spät nach Aussaat eine erosionsschützende Bodenbedeckung aufweisen. 

Auch die Bodenbearbeitung und die Vegetationsdichte sind Faktoren, die sich auf die Erosionsanfälligkeit 

auswirƪŜƴΦ bŀŎƘ !ƴƎŀōŜƴ ŘŜǎ ¦ƳǿŜƭǘōǳƴŘŜǎŀƳǘŜǎ Ǝƛƭǘ ŀƭǎ CŀǳǎǘŦƻǊƳŜƭΥ αwŜƎŜƴŜǊŜƛƎƴƛǎǎŜ Ƴƛǘ ƳŜƘǊ ŀƭǎ ȊŜƘƴ 

aƛƭƭƛƳŜǘŜǊ όмл [ƛǘŜǊύ bƛŜŘŜǊǎŎƘƭŀƎ ŀǳŦ ŜƛƴŜƳ vǳŀŘǊŀǘƳŜǘŜǊ ƪǀƴƴŜƴ .ƻŘŜƴŜǊƻǎƛƻƴ ŀǳǎƭǀǎŜƴά όǾƎƭΦ 

Umweltbundesamt 2020). 

2.4.1 Erosionsgefährdung in Abhängigkeit der Fruchtfolge und nach GAPKondV 

Bisher waren zwei unterschiedliche Methoden zur Ermittlung der Bodenerosionsgefährdung das Cross-

Compliance-Verfahren sowie die Berücksichtigung der Erosionsgefährdung nach DIN 19708, die für die 

Bewertung von im Zusammenhang mit Starkregen erosionsgefährdeten Bereichen herangezogen wurden. 

Entsprechend der Gefährdung durch Wassererosion wurde beim Cross-Compliance-Verfahren 

ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ αƳƛǘǘŜƭ ŜǊƻǎƛƻƴǎƎŜŦŅƘǊŘŜǘά ό//²мύ ǳƴŘ αƘƻŎƘ ŜǊƻǎƛƻƴǎƎŜŦŅƘǊŘŜǘά ό//²нύΦ 9Ǌ ŜǊƎŀō 

eine Einstufung der landwirtschaftlichen Nutzfläche nach dem Grad ihrer Erosionsgefährdung durch Wasser 

gemäß der Direktzahlungen-Verpflichtungsverordnung in Rheinland-Pfalz. Diese wird seit 2023 ersetzt durch 

die Verordnung zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik geltenden Konditionalität 

(GAP-Konditionalitäten-Verordnung ς D!tYƻƴŘ±ύΦ αLƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ wŜŦƻǊƳ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴǎŀƳŜƴ !ƎǊŀǊǇƻƭƛǘƛƪ 

(GAP) der Europäischen Union (EU), auf die sich die EU-Gesetzgeber im Juni 2021 verständigt haben, werden 

ŘƛŜ ōƛǎƘŜǊ ƛƴ ŘŜǊ α/Ǌƻǎǎ-/ƻƳǇƭƛŀƴŎŜά ƎŜƭǘŜƴŘŜƴ DǊǳƴŘŀƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜn an die Betriebsführung (GAB) und die 

Standards für die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ-

{ǘŀƴŘŀǊŘǎύ ƴŜǳ ƎŜǊŜƎŜƭǘΦ ½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ǿƛǊŘ Řŀǎ ōƛǎƘŜǊƛƎŜ αDǊŜŜƴƛƴƎά ƛƴ ŘƛŜ α/Ǌƻǎǎ-/ƻƳǇƭƛŀƴŎŜά ƛƴǘŜƎǊƛŜǊǘΦ 5ƛŜ 

insoweit ŜǊǿŜƛǘŜǊǘŜ α/Ǌƻǎǎ-/ƻƳǇƭƛŀƴŎŜά ǿƛǊŘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ .ŜƎǊƛŦŦ αYƻƴŘƛǘƛƻƴŀƭƛǘŅǘά ƎŜŦǸƘǊǘΦ 5ƛŜ YƻƴŘƛǘƛƻƴŀƭƛǘŅǘ 

bildet die Basis für die darauf aufbauenden Öko-Regelungen und die flächen- und tierbezogenen 

aŀǖƴŀƘƳŜƴ ŘŜǊ ½ǿŜƛǘŜƴ {ŅǳƭŜ ŘŜǊ !ƎǊŀǊŦǀǊŘŜǊǳƴƎΦά ό[!b59{!a¢ CÜR GEOLOGIE UND BERGBAU RLP, o.J.) 

Die neuen Karten zur GAP-Konditionalität zeigen nun die Erosionsgefährdung durch Wasser und damit die 

bei Starkregen sensibel zu bearbeitenden Flächen (siehe Karte gemäß GAP-Konditionalität in den Anlagen). 

Die Karte zeigt außerdem die Darstellung potenzieller Bodenerosion in Abhängigkeit zur Fruchtfolge (nach 

DIN 19708). Die Grundlage ist ein DGM 5 unter Einbeziehung der flurstücksbezogenen 

Vegetationsbedeckung. Die für die Siedlungsbereiche besonders abfluss- und erosionskritischen 

landwirtschaftlichen Bereiche sind in der Abbildung rot gestrichelt markiert (siehe Karte Bodenerosion nach 

Fruchtfolge in den Anlagen). Hier besteht eine besondere Gefahr für die Siedlungsbereiche, wenn es von 

diesen Flächen durch Starkregen zu Bodenabtrag kommt und Wasser und Schlamm in die Ortslagen 

abfließen. Sollte zukünftig eine Nutzungsänderung auf den Flächen mit Abflussrichtung in die bebaute 

Ortslage beabsichtigt sein, sollten die dargestellten Karten zur Abwägung der Nutzungsänderung 

berücksichtigt werden.  

Zur Vermeidung von Bodenerosion können verschiedene Parameter angepasst werden, in der Regel müssen 

verschiedene Faktoren zusammenspielen, um Erosion wirksam zu unterbinden. Schutzmaßnahmen sind 

bspw. (vgl. Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 2006 und MWW und MUEV (2011), S. 3f): 

ω Minimierung der Zeitspannen ohne Bodenbedeckung 

ω Vermeidung des Anbaus von Hackfrüchten nach konventioneller Bearbeitung ohne Bodenbedeckung 

ω Einschalten von Untersaaten und Zwischenfrüchten in den Prozess der Fruchtfolge 

ω Ausbringung von Strohmulch zum Schutz des Bodens vor der Energie des aufprallenden Regens 

ω Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren 
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ω Aufbau und Erhalt einer guten Bodenstruktur 

ω Vermeidung von Bodenschadverdichtung und -verschlämmung (keine Bearbeitung eines zu feuchten 

Bodens, keine zu feine Bearbeitung) 

ω Einsatz von Grubbern, Scheibeneggen oder zapfwellengetriebenen Geräten in der 

Grundbodenbearbeitung, wodurch mehr Pflanzenreste an der Bodenoberfläche verbleiben 

ω Gewährleistung einer guten Humusversorgung des Bodens über Ernterückstände, Gründüngung und 

organische Düngung in Form von Stallmist, Gülle, Kompost oder Klärschlamm, zur Stabilisierung des 

Bodengefüges und zur Steigerung des Wasseraufnahmevermögens 

ω Kalkung des Bodens zur Förderung der Krümelstruktur und dadurch zur Vorbeugung einer 

Verschlämmung und Verkrustung der Bodenoberfläche 

ω Höhenlinienparallele Bearbeitung 

ω Verkürzung der Hanglängen  

ω Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren 

ω Anlage von Filterstreifen aus Gras oder Gehölzen 

ω Vermeidung von Fremdwasserzutritt 

2.4.2 Potenzielle Abflussbildung durch entsprechende Flächennutzung 

Weitere Maßnahmen zur Reduzierung von Abflussbildung und Erosion in Abhängigkeit zur Flächennutzung 

ǿŜƛǎǘ Řŀǎ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǇŀƪŜǘ αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǾƻǊǎƻǊƎŜ ŘǳǊŎƘ CƭǳǎǎƎŜōƛŜǘǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎŀƳǘǎ ŦǸǊ 

Umwelt in den entsprechenden Karten aus (siehe Karten zu Bestand und Maßnahmen bezogen auf 

Flächennutzung und Abflussbildung in den Anlagen). Hier wurden landwirtschaftlich genutzte Flächen 

hinsichtlich ihrer hydrologischen Standorteigenschaften und dem sich daraus ergebenden 

Abflussbildungstyp differenziert. Die Abflussbildung wird maßgeblich durch die Eigenschaften des Bodentyps 

bestimmt, die jeweilige Abflusskonzentration auf den Flächen ergibt sich durch Hangneigung, Hanglänge und 

Hangform. Den ermittelten Flächeneigenschaften sind dann Maßnahmentypen zugeordnet, um 

flächenhaften Hochwasserabfluss zu reduzieren und die dezentrale Wasserhaltung in der Fläche zu 

verbessern. 

Für die Bebauung erosions- und abflusskritische Bereiche werden derzeit überwiegend als Grünland genutzt. 

Diese Nutzungsform soll erhalten bleiben, zusätzlich ist die Aktivierung von Kleinrückhalten zu prüfen und 

das Ableiten von Oberflächenwasser bzw. der Wegeentwässerung in unkritische, unbebaute Bereiche. Dort, 

wo eine Ackernutzung in abflusskritischen Bereichen betrieben wird (siehe Karte der Erosionsgefährdung 

nach Fruchtfolge in den Anlagen), soll die Umwandlung in Grünland durch die Flächennutzer geprüft werden. 
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2.5 Gefährdungsanalyse Forst 

Viele Flächen oberhalb der Ortslagen und mit Abflussrichtung zum Siedlungsbereich sind bewaldet und liegen 

damit im Einzugsgebiet von Oberflächenabfluss, der bei Starkregen abflusswirksam für die Bebauung wird. 

α²ŅƭŘŜǊ ƘŀōŜƴ ŜƛƴŜƴ ŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜƴŘŜƴ 9ƛƴŦƭǳǎǎ ŀuf den Abfluss von Wasser aus dem Wald und auf die Trink- 

und Brauchwasserversorgung über die Neubildung von Grundwasser. Durch das Brechen der 

Niederschlagsenergie im Kronenraum und durch günstige Bodeneigenschaften für die Infiltration und 

Bodenwasserspeicherung haben naturbelassene Wälder per se ein höheres, aber standortsabhängiges 

Wasserrückhaltevermögen (Retentionspotenzial) und leisten dadurch einen Beitrag zum dezentralen 

IƻŎƘǿŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊΦά ό{ŎƘǸƭƭŜǊ нлнмΣ ŀǳǎ tŜŎƪ ϧ aŀȅŜǊ мффсΤ {ŎƘǸƭŜǊ нллсΤ .ƻǘǘ н002). 

Sinnvoll ist es bereits dort Maßnahmen zur Wasserrückhalt zu ergreifen, wo bei Starkregen der Abfluss zur 

Ortslage beginnt und sich akkumuliert. Hier bieten der Wald und die Bewirtschaftung im Forst einige 

Möglichkeiten, um für die Bebauung kritischen Abfluss zu reduzieren und zudem die Wasserrückhaltung im 

Wald zu verbessern, was wiederum dem Wald zugutekommt.  

Im Folgenden sind Maßnahmenpotenziale aufgeführt, die der Praxis entnommen sind. Sie entstammen den 

tǊŅǎŜƴǘŀǘƛƻƴŜƴ αHinweise zu Wegebau- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der 

Wasserführung und zum Wasserrückhalt in Ergänzung der Empfehlungen der Landesforsten Rheinland-Pfalz 

ȊǳƳ ²ŀƭŘǿŜƎŜōŀǳ Ǿƻƴ нллнά von Dirk Schubert, Martin Gallus und Gebhard Schüler sowie der Präsentation 

α²ŀǎǎŜǊǊǸŎƪƘŀƭǘ ŘǳǊŎƘ ŀƴƎŜǇŀǎǎǘŜ ²ŀƭŘōŜǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘǳƴƎά von Prof. Dr. Gebhard Schüler und  der 

Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz. 

Wegbau und Unterhaltungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Wasserführung und des 

Wasserrückhaltes 

ω Das Wegeprofil sollte - auch bei Gefälle -eine breitflächige Entwässerung in den angrenzenden Wald 

ermöglichen, dabei ist das Querprofil grundsätzlich dem er Gelände anzupassen. 

ω Abschlagsmulden sind unerlässlich zur Wege- und Wegebegleitgrabenentwässerung 

o sie sind 1,20 m bis 3 m breit, 

o mindestens 15 cm unter Fahrbahnniveau, 

o trichterförmig zur Talseite/Entwässerungsseite geöffnet, 

o sie verlaufen diagonal zur Wegeachse, 

o sie müssen so häufig angelegt werden, dass auf dem Wege- körper kein Wasser mehr läuft, d.h. 

im Gefälle alle 50 m, in steileren Lagen alle 30 m. 

ω Eine kostengünstigere Alternative zu den teuren und pflegeintensiven Durchlässen sind Rigolen. Sie 

leiten das Wasser aus dem auf der Bergseite verbreiterten und vertieften Wegegraben durch den 

Wegekörper auf die Talseite. Sie sind etwa 2 m breit und verlaufen ähnlich wie die Abschlagsmulden 

diagonal zur Wegelängsachse. 

ω Ausreichend große Flut-, Versickerungs- oder Verdunstungsmulden können auf weniger durchlässigen 

Böden oder in ungünstigen Lagen (Steillagen, Kerbtäler) überschüssiges Wasser aufnehmen. Bei hohem 

Wasseranfall und geringer Versickerungsleistung können mehrere Flutmulden hintereinander vernetzt 

angelegt werden. 

ω Ausgefahrene Wege kanalisieren das oberflächig abfließende Wasser, und es ist oft nicht möglich, dieses 

in den benachbarten Waldbeständen zu versickern. Diese Wege sollten entweder aufgelassen werden 

oder mit unbelastetem Erdmaterial verfüllt werden, um ein abgerundetes Querprofil auf dem 

verdichteten neuen Wegekörper herzustellen. 

ω Bei den grundsätzlich wiederkehrenden Wegeinstandhaltungsmaßnahmen, insbesondere im Anschluss 

an Holzerntemaßnahmen und Holzabfuhr, sind überhöhte Bankette zu beseitigen und die Wege mit lang 
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ausgezogenen Spitzgräben nachzuprofilieren. Abschlagsmulden sind ggf. neu auszuformen und 

Flutmulden vom Sediment zu befreien.  

Wasserrückhalt durch angepasste Waldbewirtschaftung 

Maßnahmen Wegenetz 

ω Das Wegeprofil sollte - auch bei Gefälle - eine breitflächige Entwässerung in den angrenzenden Wald 

ermöglichen ς keine trapezförmigen Wegebegleitgräben. 

ω An erster Stelle müssen Wege hinsichtlich ihrer Notwendigkeit beurteilt und ggf. aufgelassen werden. 

ω Versickerungs- und Verdunstungsmulden können auf weniger durchlässigen Böden überschüssiges 

Wasser aufnehmen. 

Maßnahmen zur Verzögerung von Oberflächenwasserabfluss 

ω Wasserableitungen durch Rohrdurchlässe (Dolen) konzentrieren Wasser in linearen Abflüssen (mit 

Tiefenerosion). Daher sollten so viele Durchlässe einen Wegekörper queren, dass sich in bergseitigen 

Gräben kein Wasser ansammelt. Hydrologisch sinnvoller (und preisgünstig) sind Rigolen, die das Wasser 

hangabwärts im Wald versickern lassen. Hangparallele Wege, die den Interflow abschneiden, können 

ŀǳŎƘ ƪƻƳǇƭŜǘǘ ŀƭǎ αwƛƎƻƭŜά ŀǳǎƎŜōŀǳǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Einsatz von Forstmaschinen 

ω Waldböden dürfen mit schweren Forstmaschinen zur Holzernte und zum Vorliefern von Holz nur auf 

festen Linien (Maschinenwege und Rückegassen -> befahrene Fläche max. 13,5 % = 30 m Abstand, 

Regelabstand = 40 m) fahren, um eine flächige Bodenverdichtung zu vermeiden. Die neueste 

bodenschonende Technik ist einzusetzen. 

ω Alternative Holzernte- und Rücketechniken (z.B. motor-manuelle Holzaufarbeitung und Seilkräne) 

verhindern Bodenschäden und beugen linienhaftem Oberflächenabfluss vor. 

Wegebautechnik und Wasserrückhalt 

Die technische Befahrbarkeit ist nicht mehr gegeben, bei Bodenstrukturveränderungen mit plastischem 

Fließen, bei stehendem Wasser in der Fahrspur, bei Erosion und bei Beeinträchtigung der Waldästhetik. 

Erosion ς  und damit Oberflächenabfluss ς muss durch geeignete Maßnahmen entgegengewirkt werden: 

Rückegassen im hängigen Gelände sind mit diagonalen Wasserrückleitungsmulden in den Wald zu versehen. 

ω einseitige Querneigung der Waldwege zur Ableitung des Wassers in die Waldflächen 

ω Gräben müssen frei von Holz, Laub und Schlagabraum sein, um die Entwässerungseinrichtung 

funktionsfähig zu halten. 

ω Bankette regelmäßig mulchen und abziehen 

ω Gräderwülste beseitigen oder durchstoßen 

ω Wegeprofil erhalten, vor allem nach Rückemaßnahmen 

Förderung biologisch aktiver Böden 

Die Kalkung versauerter Waldböden fördert die biologische Aktivität. Die Wasserspeicherkapazität der Böden 

vergrößert sich so um mehrere l / m2 durch ein intensiveres Feinwurzelwachstum. Durch die Aktivität der 

Makrofauna vergrößert sich die Versickerungsrate um das 4- bis 10-fache gegenüber ungekalkten Böden. 

Renaturierung von Hangbrüchern/ Waldmooren, um Abflussspitzen zu vermeiden 

DŜǎǘǀǊǘŜ IŀƴƎōǊǸŎƘŜǊ ƪǀƴƴŜƴ αǊŜƴŀǘǳǊƛŜǊǘά ǿŜǊŘŜƴΣ ōǎǇǿΦ ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ .ŀǳ ŜƛƴŜǊ {ǇŜǊǊŜ ȊǳƳ {ŎƘƭƛŜǖŜƴ ŘŜǊ 

Entwässerungsgräben, Wiedervernässung der Standorte und Wiederbesiedlung mit Torfmoosen. 
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Schutz der Bachauen als natürliche Überflutungs-/ Retentionsräume 

Bachauen müssen im Falle von Sturzfluten und Hochwasserwellen Oberflächenwasser in der gesamten 

Fläche aufnehmen können, so dass Spitzen-Hochwasserwellen gebrochen werden. Die natürliche Struktur 

von Waldbächen und Bachauen muss daher geschützt, gefördert oder wieder hergestellt werden, um ihre 

Wasserrückhalte- Funktion wieder herzustellen, bzw. zu erhalten.  

ω Gewässer im Wald und deren Uferbereiche müssen im Hinblick auf die Fähigkeit zur Wasserretention 

bewertet werden.  

ω Die Renaturierung von Gewässern und Gewässerumgebung beginnt mit der Förderung der 

auentypischen Vegetation. 

ω Die Struktur von Waldbächen und Bachauen kann verbessert werden, z.B. durch den Einbau von 

Querbuhnen aus Weidenruten. Dies sollte sich jedoch auf extensive Eingriffe beschränken, um einer 

Eigendynamik der Gewässer nicht vorzugreifen. (Eingriffe bedürfen einer wasserrechtlichen 

Genehmigung) 

Kleinrückhalte im Wald schaffen 

Dem Hochwasserschutz dienen auch künstliche Kleinretentionsräume (Kleinrückhalt), z.B. wenn 

Wegedämme Fließgewässer kreuzen, in ehemaligen Fischteichen, z.B. in engen Kerbtälern. In einer größeren 

Anzahl hintereinandergeschaltete Rückhaltebecken verzögern auch bei nur geringem Einstauvolumen den 

ungebremsten Abfluss einer Hochwasserspitze. 

ω Kleinrückhalte sollten sich antizyklisch leeren 

ω Eine Durchflussreduzierung durch Dolen bricht Hochwasserspitzen, braucht aber eine gezielte 

Wasserableitung, bzw. einen Überlauf. 

Zur Ausnutzung des Wasserrückhalte- und -speichermögens müssen alle örtlich möglichen Maßnahmen 

ergriffen werden ς und zwar beginnend nahe am Ort der Abflussentstehung. 
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3 Defizitanalyse und Maßnahmen 

Aus der örtlichen Analyse und im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurden einige hochwasserkritische Bereiche 

identifiziert und für die Entwicklung und zur Definition von Maßnahmen geprüft. Nachfolgend sind die 

einzelnen Bereiche der Ortslage sowie die jeweiligen Maßnahmenempfehlungen dargestellt. 

Zur Erläuterung: Die beschriebenen Stellen sind entsprechend ihrer Nummerierung in den folgenden Kapiteln 

und auf der beiliegenden Maßnahmenkarte zu finden. 

 

  Bereich Kapitel 

1 Mineralgraben 3.1 

2 Kirbach außerorts 3.2 

3 Kirbach: B 257 3.3 

4 Kirbach zwischen B 257 und Schulstraße 3.4 

5 Kirbach: Brunnenweg 3.5. 

6 Kirbach: Brubbel und Durchlass Weidenbacher Straße 3.6 

7 Namenloses Gewässer/Sauerbrunnen: Durchlass B 257 3.7 

8 Wallmerbach: Außengebiet und Durchlass B 257 3.8 

9 Wallmerbach: Tuchwiese und Hauptstraße 45 3.9 

10 Wallmerbach: Kirchstraße und unterhalb der Ortslage 3.10 

11 Neue Straße 3.11 

12 Auf Renzelbach / Weidenbacher Straße 3.12 

13 In der Holl / Höhenstraße 3.13 

14 Höhenstraße 7 - 9 und Tiefenlinie Höhenstraße/ Hauptstraße 3.14 

15 IǀƘŜƴǎǘǊŀǖŜ о ǳƴŘ р ǳƴŘ CƭǳǊōŜǊŜƛŎƘ αLƳ {ŎƘƳƛǘȊǘŀƭά 3.15 

16 Hauptstraße (nordöstlicher Abschnitt) / Kirchstraße 3.16 

17 Tuchwiese / Hauptstraße 3.17 

18 Hauptstraße (K 7) / B 257 / Feuerwehrhaus 3.18 

19 Salmer Weg / Schulstraße 3.19 

20 In der Holl: Tiefenlinie und alte Bachverrohrung 3.20 
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Situation Der Mineralgraben ist ein Gewässer 3. Ordnung (Gewässerkennziffer 2678421540), das unweit der 

Ortslage, im Bereich der Orts- und Verbandsgemeindegrenze entspringt. Der Bach fließt innerorts 

ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ tǊƛǾŀǘƎǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜƴ ŘŜǎ .ǊǳƴƴŜƴǿŜƎǎ ǳƴŘ αbŜǳŜ {ǘǊŀǖŜά ǳƴŘ ƳǸƴŘŜǘ Řŀƴƴ ǳƴǿŜƛǘ ŘŜǎ 

α.ǊǳōōŜƭǎά ƛƴ ŘŜƴ YƛǊōŀŎƘΦ 

Bei vergangen Starkregenereignissen und hoher Wasserführung des Baches waren bislang keine 

Wohngebäude betroffen. Die Wohnbebauung liegt zumeist deutlich höher als der Bachlauf (siehe Fotos 

oben). Eine bei extremem Starkregen potenziell auftretende Hochwasserführung des Baches beträfe nach 

Darstellungen in den neuen Starkregengefahrenkarten die Gebäude links des Gewässers. Hier hängt die 

individuelle Betroffenheit von der Lage der Gebäude und der potenziellen Eintrittswege ab sowie der 

Gebäudenutzung in den untersten Geschossen. Eine erhöhte Gefährdung besteht zudem durch den 

Oberflächenabfluss von der Straße Richtung Gebäude, vor allem für die Gebäude am Brunnenweg. 

  

Ziel Die Eigenvorsorge muss durch die Anlieger überprüft werden, um ggf. geeignete Maßnahmen zum Schutz 

der Gebäude vor Wassereintritt bei Starkregen und Hochwasser des Baches zu ergreifen. Zudem ist es 

erforderlich, dass die Nutzung der Grundstücke im Hochwasserabflussbereich durch die 

Grundstückseigentümer entsprechend sensibel erfolgt, um zu vermeiden, dass es durch eine hohe 

Wasserführung zur Mobilisierung nicht standfester Gegenstände und Lagerungen kommt, die die 

Hochwassergefährdung innerorts verschärfen würde. Über hochwassersensible Nutzung der 

Bachgrundstücke durch Privatanlieger wurde im Bürgerforum beraten. 

3.1 Mineralgraben 1 

  

Bachlauf zwischen Neue Straße und Brunnenweg Optimierung der Gewässerunterhaltung erforderlich 

Maßnahmenbereich Blick in Fließrichtung vor Durchlass im Wirtschaftsweg 
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Der Bachlauf soll in wiederkehrenden Intervallen unterhalten werden Den ordnungsgemäßen 

Normalabfluss muss die Verbandsgemeinde im Rahmen der Gewässerunterhaltung sicherstellen. Dabei 

sollte die Unterhaltung des innerörtlichen Fließabschnitts jedoch auch mit Blick auf die 

Hochwasservorsorge durchgeführt werden und für den Hochwasserabfluss kritische Gehölze regelmäßig 

geprüft und bei Bedarf entfernt werden. Hierbei ist dann zu prüfen, wer für die Entfernung der jeweiligen 

Gehölze zuständig ist. Sofern diese sich im Normalabflussbereich des Baches befinden, ist dies bei 

Gewässern 3. Ordnung die Verbandsgemeinde. Gehölze und Bewuchs, die von den Privatgrundstücken in 

den Bachlauf hereinragen und den Abfluss behindern, sind durch die Grundstückseigentümer zu 

entfernen. Eine Abstimmung sollte hier bei konkreten Maßnahmen erfolgen. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Mineralgraben: 

¶ hochwasservorsorgende Unterhaltung des Fließabschnitts zwischen den 
DǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜƴ αbŜǳŜ {ǘǊŀǖŜά ǳƴŘ Brunnenweg 

VG regelmäßig 

Durchführung von Maßnahmen der Anlagenunterhaltung am Bachdurchlass im 
Wirtschaftsweg westlich der Bebauung: Freihaltung des Durchlasses 

OG regelmäßig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen 
und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

¶ Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht als Bachanlieger 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Mineralgrabens, Kanalrückstau 
und Oberflächenabfluss nach Starkregen (Brunnenweg, Neue Straße), v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Der Kirbach (Gewässer 3. Ordnung) fließt in der Ortsmitte Wallenborns dem Wallmerbach zu. 

Nordwestlich der Bundesstraße entspringen der Bach und einige Seitengewässer im Forst. Westlich der 

Schulstraße quert der Kirbach die Bundesstraße und fließt weiter Richtung Bebauung. Im 

Hochwasserinfopaket des Landesamts für Umwelt sind keine Maßnahmenempfehlungen für das 

Gewässersystem Kirbach oberhalb der Ortslage benannt, damit auch keine Retentionspotenziale. Dies 

deckt sich mit den Eindrücken, die bei der Begehung des Bachlaufs sowie Teile der beiden Seitengewässer 

gewonnen wurden.  

  

Ziel Zur Entlastung des Kirbaches und des Hochwasserabflusses durch Starkregen, sind Maßnahmen zur 

Verbesserung der Wasserhaltung im Forst ratsam, um das Wasser im Wald zu halten und den 

Oberflächenabfluss in den Kirbach zu reduzieren. 

Eine Verbesserung des Wasserrückhalts im Wald und eine Vermeidung des gezielten Abflusses in den 

Bachlauf kann durch verschiedene, sich ergänzende Maßnahmen erreicht werden, bspw. durch 

Begünstigung der Tiefenversickerung, Erhöhung der Wasserspeicherung, Minimierung des 

Oberflächenabflusses, breitflächige Ableitung von den Waldwegen in die Fläche und die Schaffung von 

Retentionsraum und Kleinrückhalten an Wegen und in der Fläche. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Optimierung der Wasserrückhaltung im Forst durch geeignete Maßnahmen, die zudem 
den Oberflächenabfluss in das Gewässersystem reduzieren 

Forst dauerhaft 

  

3.2 Kirbach außerorts 2 

  

Kein Rückhaltepotenzial am Wegedurchlass Insgesamt nur sehr begrenztes Rückhaltevolumen 

Maßnahmenbereich Seitengewässer vor einem Wegedurchlass 
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Situation Der Durchlass des Kirbaches in der B 257 (siehe Fotos oben) befindet sich westlich der Bebauung. Nach 

Querung der Bundesstraße fließt der Bach noch etwa 350 Meter bis zu den ersten Gebäuden der 

Schulstraße. Der Damm der B 257 bildet, aufgrund der Höhenlage der Straße, bereits eine Barriere und 

führt dazu, dass sich das Gewässer bei Überlastung des Durchlasses vor der Bundesstraße aufstaut. Erst 

bei einem extremen Starkregenereignis (siehe Darstellung in den neuen Starkregengefahrenkarten) 

kommt es zu einem Überströmen des Damms.  

Der Bachdurchlass in der Straße wurde im Zuge der Erneuerung der B 257 vor einigen Jahren erneuert. 

Dabei wurde Dimensionierung des Durchlasses vergrößert. Er war vor seiner Erneuerung als Eiprofil mit 

der Nennweite 800/1200 ausgebildet und wurde im Rahmen des Ausbaus der B257 als Rohrdurchlass 

DN1800 mit einer 60 cm hohen Sohlschüttung ersetzt. Aufgrund der geänderten Querneigungen 

verringerte sich in diesem Bereich die über Mulden eingeleitete Wassermenge um 6,44 l/s. Die 

Rückhaltung vor der Bundesstraße bedeutet eine erhebliche Entlastung für die Ortslage und den dort 

folgenden Durchlass in der Schulstraße.  

  

Ziel Um das Rückhaltepotenzial vor dem Durchlass in der B 257 zu erhöhen, sind Möglichkeiten zu prüfen, die 

zu einer Drosselung des Abflusses Richtung Ortslage führen. Eine Möglichkeit könnte es sein, den 

Abflussquerschnitt unmittelbar am Durchlass zu begrenzen, etwa durch einen verstellbaren Schieber. Um 

den Überlastungsfall zu entschärfen, könnte der Einbau eines zusätzlichen Entlastungsrohrs zwischen 

regulärem Bachdurchlass und Straße beitragen. Im Ereignisfall staut sich die Fläche vor dem Straßendamm 

3.3 Kirbach: B 257 3 

  

B 257 im Bereich des Kirbach-Durchlasses Durchlass im Straßendamm 

Maßnahmenbereich Blick auf Straßendamm, Durchlass und Rückstaubereich 
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nur bis zu dieser entsprechenden Höhe ein und das Wasser fließt dann über das Entlastungsrohr weiter in 

die Ortslage. 

Eine Alternative wäre die Errichtung einer Durchlasssperre einige Meter vor dem Straßendurchlass (bspw. 

eine Trägerbohlwand). Eine solche Konstruktion würde das Gewässer bereits vor dem Straßendamm 

zurückstauen und nur eine bestimmte Menge weiterleiten. 

Eine mögliche und umsetzbare Variante muss in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität für die 

weitere Planung festgelegt werden. Zu berücksichtigen ist dabei auch der Aufbau des Straßendamms und 

der potenzielle Druck des Wassers bei Rückstau.  
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Erhöhung des Rückhaltevolumens vor dem Straßendamm der B 257 am Kirbach-
Durchlass, durch eine geeignete technische und bauliche Variante, bspw. 

¶ durch Drosselung des Abflussquerschnitts unmittelbar am Durchlass in der B 257 
und Einbau eines Hochwasserentlastungsrohrs 

¶ oder alternativ durch Errichtung eines Querbauwerks im Gewässer (bspw. einer 
Trägerbohlwand mit definiertem Durchlassquerschnitt  

OG/ LBM 
(nach 
Abstimmung) 

mittel- bis 
langfristig 

Durchführung von Maßnahmen der Anlagenunterhaltung am Bachdurchlass des 
Kirbaches in der B 257 

LBM regelmäßig 
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Situation Der Kirbach fließt zunächst entlang der Grundstücksgrenzen der Objekte Schulstraße 18 bis 24 (Foto unten 

rechts) und schwenkt dann in südöstliche Richtung und fließt dort zwischen Straße und Grundstück 

Schulstraße 16 (Foto oben rechts) bis zum Durchlassbauwerk in der Schulstraße.  

Bis 2021 gab es keine größeren Hochwasser in diesem Bereich. Das Objekt Schulstraße 8 war viele Jahre 

zuvor einmal betroffen, als das Durchlassbauwerk in der Schulstraße versagte. Das Ereignis im Juli 2021 

verursachte dann erstmals wieder eine breitflächige Ausuferung des Baches vor dem Durchlass in der 

Schulstraße (Foto oben links). Nach Aussage der Betroffenen erreichte der Wasserstand in der Schulstraße 

einen Höchststand von bis zu 50 cm. Die Ausdehnung reichte bis etwa in Höhe der Objekte Schulstraße 3 

und 6 A. 

Neben der enormen Niederschlagsmenge wird ein weiterer Grund der Ausuferung des Baches in der 

fehlenden Unterhaltung des Gewässerabschnitts und des Durchlassbauwerks gesehen. Das Bachbett sei 

vor allem im Bereich des Durchlasses in den Jahren vor dem Ereignis mehr und mehr verlandet und 

dadurch sei der Abflussquerschnitt eingeengt gewesen.  

Zu dem Hochwasser des Kirbaches kam es zusätzlich noch eine hohe Abflussmenge aus dem Bereich 

Sauerbrunnen und dem Durchlass in der B 257 hinzu, die den Fließabschnitt des Baches an der Schulstraße 

überlastete. Hinzu kam, dass durch einen weiteren Durchlass in der B257 Wasser in Richtung Schulstraße 

und Kirbach floss (siehe hierzu auch Maßnahmensteckbrief Nr. 7). Dieses Wasser floss jedoch 

hauptsächlich oberflächlich über die Straße weiter zum Kreuzungsbereich. 

3.4 Kirbach zwischen B 257 und Schulstraße 4 

 

 

Ausgeuferter Bach am Durchlass Schulstraße Blick in Fließrtg. zur Schulstraße: Nutzung bis zum Bach 

Maßnahmenbereich Blick gegen die Fließrichtung zur B 257 
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Durch den eingeengten Fließabschnitt entlang des Grundstücks Schulstraße 16 sowie die dortige 

Uferbefestigung (Pflanzkübel und Holzbalken) und Grundstücksnutzung, kann es am Durchlass in der 

Schulstraße zu einer Erhöhung des Rückstaurisikos und Überlastungsfalls kommen, wenn Gegenstände 

oder Material der Uferbefestigung abgängig sind und den Durchlass zusetzen. 

  

Ziel Zunächst muss die Funktionsfähigkeit des Bachdurchlasses in der Schulstraße dauerhaft sichergestellt 

werden, durch eine regelmäßige Unterhaltung des Ein- und Auslassbereiches. Ergänzend sind 

Maßnahmen der Gewässerunterhaltung durchzuführen, die im Fließabschnitt zwischen Bundesstraße und 

Schulstraße auch mit Blick auf die Hochwassersituation durchgeführt werden soll, sodass Verklausungen 

am Durchlass und Totholzmobilisierung im Gewässer vermieden werden. 

Für den Versagensfall am Durchlass in der Schulstraße soll der Notabflussweg hergerichtet/ optimiert 

werden, der das übertretende Wasser schadarm abfließen lässt und es wieder dem Bachlauf unterhalb 

der Schulstraße zuführt. Hierzu sollte die Mauer am Durchlass entfernt und durch ein durchströmbares 

Geländer ersetzt werden. Durch Anlage einer breit ausgezogenen Mulde in der Straße kann die 

Abflussrichtung beeinflusst und das Wasser wieder in den offenen Bachlauf geführt werden, wodurch eine 

breitflächige Ausbreitung und ein Abfluss in der Schulstraße vermieden oder zumindest reduziert wird. 

Der Kabelverteiler auf Höhe Schulstraße 10 sollte auf Hochwassersicherheit überprüft werden. 

Ergänzend sind Maßnahmen der privaten Eigenvorsorge durch die (potenziell) Betroffenen zu überprüfen. 

Direkte Bachanlieger sind zudem angehalten, die bachnahen Grundstücke hochwassersensibel zu 

gestalten und zu nutzen und sind verpflichtet, die rechtlichen Bestimmungen für die Errichtung baulicher 

Anlagen am Gewässer einzuhalten. 

Namenloses Seitengewässer/ Sauerbrunnen 

Das Seitengewässer (am Sauerbrunnen und Objekt Schulstraße 14; kein eingetragenes oder in der TK 

verzeichnetes Gewässer) wird durch die Ortsgemeinde unterhalten, ebenso der dortige Durchlass in der 

Schulstraße. Dieser setzt sich durch ständigen Gerölltransport immer wieder zu. Als Idee zur Entlastung 

war zunächst durch Verbandsgemeinde der Einbau eines Gitters vorgesehen. Eine weitere Idee wäre die 

Entfernung der Verrohrung und der Ersatz durch einen überfahrbaren Rost, sodass das Geröll 

mittransportiert wird. Allerdings wäre dies wiederum kritisch für den weiteren Fließabschnitt des 

Kirbaches. Die daher beste Alternative ist der Erhalt der Verrohrung und die Herstellung einer breiten 

gepflasterten Mulde über der Verrohrung mit deutlichem Scheitel über dem Rohr. Vor dem Rohr sollte 

etwas Beton eingebaut werden, sodass sich das ankommende Geröll ablagert und mit der Baggerschaufel 

geborgen werden kann. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Herstellung des Notabflussweges über dem Durchlass in der Schulstraße zur schadarmen 
Ableitung des Kirbaches bei Versagen des Durchlassbauwerks, bspw. durch 

¶ Entfernung der Mauer über dem Durchlass und Ersatz durch ein durchströmbares 
Geländer/ einen Zaun 

¶ Ausbildung einer breiten Mulde in der Schulstraße zur direkten Weiterleitung des 
übertretenden Bachwassers zurück in den offen Verlauf des Kirbaches 

OG mittelfristig 

Herstellung einer Notabflussmulde über der Verrohrung des Seitengewässers im Bereich 
Sauerbrunnen, Optimierung des Einlassbereiches zur verbesserten Unterhaltung 

OG mittelfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Kirbach: 

¶ hochwasservorsorgende Unterhaltung des Fließabschnitts entlang der Schulstraße 

VG regelmäßig 

Durchführung von Maßnahmen der Anlagenunterhaltung am Bachdurchlass des 
Kirbaches in der Schulstraße: 

¶ regelmäßige Kontrolle des Einlass- und Auslassbereiches der Verrohrung in der 
Schulstraße auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 

OG regelmäßig 
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¶ dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden 
des Ein- und Auslassbereiches 

wŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜ ¦ƴǘŜǊƘŀƭǘǳƴƎ ŘŜǎ α{ŜƛǘŜƴƎŜǿŅǎǎŜǊǎά ŀƳ {ŀǳŜǊōǊǳƴƴŜƴ ǳƴŘ ŘŜǎ 
Durchlasses in der Schulstraße 

OG regelmäßig 

Sicherung der kritischen Infrastruktur im Überschwemmungsbereich 

¶ Kabelverteiler KV 7 auf Höhe Schulstraße 10 

Westnetz kurzfristig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen 
und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

¶ Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht als Bachanlieger und Überprüfung 
der wasserrechtlichen Genehmigung für die baulichen Anlagen im 10m-Bereich des 
Gewässers 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Kirbaches, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen (Schulstraße), v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Nach Querung der Schulstraße fließt der Kirbach zwischen Privatgrundstücken bis zum Durchlass im 

Brunnenweg. Durch Hochwasser des Baches betroffene Wohnobjekte befinden sich nur am 

Auslassbereich der Verrohrung (Schulstraße 5 und 7) sowie links des Baches am Durchlass Brunnenweg 

(Brunnenweg 2). Hier kam es auch 2021 zu Rückstau und einem Ausufern des Baches sowie Übertreten 

auf den Brunnenweg und Abfluss zur Weidenbacher Straße. Auch entlang des Brunnenweges aus 

westlicher Richtung kam es zu Abfluss Richtung Ortsmitte. 

Der Anlieger Brunnenweg 2 ist durch das übertretende Bachwasser sowie den Oberflächenabfluss im 

Brunnenweg betroffen und musste auch 2021 im Ereignisfall Eigenvorsorgemaßnahmen ergreifen. Nach 

Aussage des Anliegers ist die Situation nach Entfernung der Halbschalen aus dem Gewässers häufiger 

eingetreten, da das Bachbett zuwächst und schwieriger zu unterhalten ist. Jedoch kam es seitdem auch 

zu deutlich stärkeren Regenereignissen als es früher der Fall war. 

  

Ziel Grundsätzlich sind der Bereich des Durchlasses und der Fließabschnitt zwischen Schulstraße und 

Brunnenweg jedoch auch im Sinne der Hochwasservorsorge regelmäßig zu kontrollieren und zu 

unterhalten. Vor allem der Ein- und Auslassbereich (etwa fünf Meter zu jeder Seite) am Durchlass im 

Brunnenweg müssen regelmäßig unterhalten und freigehalten werden, sodass die Abflusskapazität des 

Durchlasses erhalten und dieser funktionsfähig bleibt. Für die Unterhaltung des Durchlasses ist die 

Ortsgemeinde im Rahmen der Anlagenunterhaltung zuständig. 

Bei anstehender Straßenausbaumaßnahme im Brunnenweg sollte unbedingt der Notabflussweg des 

Kirbaches über dem Durchlass planerisch berücksichtigt und baulich hergestellt werden. Ziel dessen soll 

3.5 Kirbach: Brunnenweg 5 

  

Blick in Fließrichtung auf den Durchlass Brunnenweg Bachlauf in Halbschalentrasse vor dem Durchlass 

Maßnahmenbereich Abfluss im Weg zur Weidenbacher Str., Brubbel rechts 
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es sein, dass das bei Hochwasser übertretende Wasser unmittelbar wieder in das Bachbett geleitet wird 

und nicht entlang des Brunnenweges Richtung Weidenbacher Straße abfließt. Dies kann bspw. durch 

Ausbildung einer breiten Mulde in der Straße erreicht werden.  

Auch ohne begleitende Ausbaumaßnahme der gesamten Straße kann der Notabflussweg am Bauwerk 

errichtet werden, etwa durch eine links am Bauwerk (aufgrund des Gefälles im Brunnenweg) 

entlangführende, in der Straße und dem Böschungsbereich gepflasterte Mulde. Durch Zurückschneiden 

der Kappe am Bauwerk kann der Abflussweg zusätzlich verbessert werden. Sollte eine Herstellung des 

Notabflussweges links am Bauwerk wegen der Privatgrundstücke nicht möglich sein, ist optional auch die 

Entfernung der Verrohrung und die Errichtung einer Furt zu prüfen (Vorschlag der Ortsgemeinde). Dies ist 

jedoch mit Blick auf die Erschließung der vielen Grundstücke weiter westlich voraussichtlich nicht 

umsetzbar.  

Sofern Flächenverfügbarkeit entlang des Baches, in Abstimmung mit den Flächeneigentümern, erreicht 

werden kann, ist auch eine Aufweitung des Gewässers im Fließabschnitt zwischen Schulstraße und 

Brunnenweg möglich, bei der man für den Hochwasserfall Retentionsbereiche anlegen kann, die im 

Ereignisfall durch das Wasser in Anspruch genommen werden und den Durchlass zumindest kurzzeitig 

entlasten können. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Herstellung des Notabflussweges im Bereich des Kirbach-Durchlasses im Brunnenweg 

¶ in Kombination mit der Straßenbaumaßnahme oder als eigenständige Maßnahme 

¶ Herstellung einer gepflasterten Mulde am Durchlassbauwerk zur direkten 
Weiterleitung des übertretenden Bachwassers zurück in den Kirbach 

OG kurz- bis 
mittelfristig 

Berücksichtigung der Starkregengefahrenkarten sowie bisheriger Erfahrungen bei 
Starkregen bei der geplanten Straßenausbaumaßnahme im Brunnenweg: 

¶ zur Verbesserung der Wasserführung im Straßenraum (bspw. durch Anlage eines 
negativen Dachprofils mit Mittelrinne und Anlage von Bordsteinen zur 
Wasserlenkung) 

¶ unter Berücksichtigung von Notwassergassen und -abflusswegen sowie 
entsprechende Anpassung des Längsgefälles und der Querneigung,  

¶ Prüfung zur Herstellung von Notwasserableitungen über unbebaute Grundstücke 
(bspw. Brunnenweg 11, in Abstimmung mit den Eigentümern) 

OG langfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Kirbach: 

¶ hochwasservorsorgende Unterhaltung des Abschnitts zw. Schulstr. und Brunnenweg 

VG regelmäßig 

Durchführung von Maßnahmen der Anlagenunterhaltung am Bachdurchlass des 
Kirbaches im Brunnenweg: 

¶ regelmäßige Kontrolle des Einlass- und Auslassbereichs auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden 
des Ein- und Auslassbereiches und Freihaltung des Abflussquerschnitts im Bauwerk 

¶ Abschälen der Bankette am Brunnenweg im Bereich des Baches, sodass das 
Oberflächenwasser in den Bach abfließen kann 

OG regelmäßig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen 
und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

¶ Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht als Bachanlieger 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Kirbaches, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen (Brunnenweg), v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung, Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Dem Kirbach fließt nach Querung des Brunnenweges von rechts der Mineralgraben zu, bevor der Kirbach 

ǾƻǊōŜƛ ŀƳ YŀƭǘǿŀǎǎŜǊƎŜȅǎƛǊ α.ǊǳōōŜƭά ȊǳǊ .ǊǸŎƪŜ ƛƴ ŘŜǊ ²ŜƛŘŜƴōŀŎƘŜǊ {ǘǊŀǖŜ ŦƭƛŜǖǘΦ ±ƻǊ ŘŜǊ 

Straßenbrücke besteht noch eine Fußgängerbrücke (Foto oben rechts) zum Geysir. 2021 waren beide 

Brückenbauwerke eingestaut und es kam zu einem massiven Rückstau, der zum Einstau der umliegenden 

Flächen führte, wodurch jedoch keine Wohnbebauung unmittelbar betroffen war. Auch der gesamte 

Mündungsbereich am Geysir stand unter Wasser, der Wasserstand reichte bis zum Handlauf des 

Geländers am Geysir. 

  

Ziel Das Brückenbauwerk in der Straße wurde 2020 erneuert und ist grundsätzlich ausreichend dimensioniert. 

Um jedoch auch bei höherer Wasserführung besser und funktionsfähig zu sein, sollte der Anströmwinkel 

ŘŜǎ .ŀŎƘŜǎ ǳƴŘ ŘŜǊ !ǳǎƭŜƛǘǳƴƎ ŘŜǎ α.ǊǳōōŜƭǎά ƛƴ ŘŜƴ .ŀŎƘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘ ǾŜǊōŜǎǎŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ Hierzu sollte 

das Gelände linksseitig vor der Brücke abgetragen und der Einströmbereich insgesamt optimiert werden, 

sodass der Bach das Bauwerk gerade anströmt. 

Im Auslassbereich der Brücke ist eine regelmäßige Gewässerunterhaltung erforderlich. Der Bewuchs am 

Bauwerk sollte nicht dichter werden, sodass auch zukünftig eine Unterhaltung einfach möglich ist und ein 

Eingreifen mit Gerät am Bauwerk im Ereignisfall möglich bleibt.  

Im bestehenden Ausbauzustand kann das Oberflächenwasser der Straße am Bauwerk nicht in den Bach 

abfließen. Einen Notabflussweg könnte man links des Bauwerks über das Grundstück Weidenbacher 

Straße 3 zum Bach hin anlegen. Eine solche Maßnahme ist jedoch nur in Abstimmung und Übereinkunft 

mit dem Flächeneigentümer umsetzbar. Durch den Notabflussweg soll zusätzlich der Wasseraufstau in der 

3.6 Kirbach: Brubbel und Durchlass Weidenbacher Straße 6 

  

Ausleitung Brubbel (l.), Bach (r.) vor dem Straßendurchlass Steg zum Brubbel über den Bach 

Maßnahmenbereich Bachquerung in Bildmitte; kritische Infrastruktur an Straße 

 










































































































